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Betrifft 

Bearbeiter (0 22 2) 53 1 10 
Dr. Grünner 

Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetz 1989 

Durchwahl 
2152 

Datum 

11. Okt. 1988 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem den Ländern Zweckzuschüsse 

des Bundes für die Förderung des Wohnbaues und der Wohnhaus­

sanierung gewährt werden (Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetz 

1989 - WBF-ZG), keine grundsätzlichen Einwände erhoben werden. 

Es wird allerdings neuerlich darauf hingewiesen, daß der 

Zuteilungsschlüssel nach § 2 Abs. 2 grobe Ungerechtigkeiten 1n 

sich birgt. statt der sich ergebenden 16,63 % sollte das Land 

Niederösterreich 19,1 % bei der Mittelzuteilung zu erhalten. 

Bei den B�sprechungen anläßlich der Verländerung wurde lediglich 

vereinbart, statistische Daten einmal jährlich dem Bund zwecks 

Erfüllung der internationalen Verpflichtung zu übermitteln. Die 

im § 4 vorgesehene Bestimmung geht über das Besprechungsergebnis 

hinaus. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

fl.�J? 

NÖ Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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